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Anmeldung für Vorführungen von 
 pornographischen Filmen oder ähnlichen Bildern  

 
Für das Halten von Geräten für das Vorführen von pornographischen und ähnlichen 
Filmen oder Bildern in Nachtlokalen, Ba rs und ähnlichen Betrieben beträgt di e 
Steuer für jeden angefangenen Kalendermonat 50,00 € je Bildschirm, Leinwand oder 
ähnlichen Betrachtungsgeräten (§§ 1 und 6 der Vergnügungssteuersatzung der  
Stadt Brühl vom 14.12.2009). 
  
 
Aufstellort / Adresse  Anzahl der 

Geräte 
Zeitraum 

   

   

   

   

Die Vergnügungssteuersatzung und die dazugehörigen Vordrucke stehen im Internet unter 
www.bruehl.de als Download-Dokument bereit ( www.bruehl.de/rathaus/virtuelles_rathaus/formulare_steuern.php ) 

 

 Ich versichere die Richtigkeit der Angaben.
 
 
       
 
__________________________________ 
Datum und Unterschrift 
 
 
 
 

Name: Debitoren Nummer: 
(sofern bekannt) 

Anschrift: Telefon/Fax: 


	Name: 
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	Tabelle: 
	Datum_: 
	d: 
	Löschen: 


